
 

 

Anlage 1 

 
Bundeseinheitlich zugelassene Ausnahmen von der Mitteilungspflicht 
nach § 2 Absatz 2 MV 
 
Abgeordnete  
- Steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach § 3 Nummer 12 Satz 1 EStG,  
 
- steuerfreier Reisekostenersatz nach § 3 Nummer 13 EStG,  
 
-  steuerfreie Beihilfe nach § 3 Nummer 11 EStG. 
 
Entschädigungsgesetze  
- Gesetz über die Entschädigung nach dem Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen (Entschädi-

gungsgesetz)  
 

- Gesetz über staatliche Ausgleichsleistungen für Enteignungen auf besatzungsrechtlicher oder besat-
zungshoheitlicher Grundlage, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können (Ausgleichsleis-
tungsgesetz)  
 

- NS-Verfolgtenentschädigungsgesetz  
 
Zahlungen nach diesen Gesetzen; dies gilt nicht, soweit die Zahlungen Kapitalerträge i. S. d. § 20 Absatz 1 
Nummer 7 oder Absatz 2 EStG sind und an eine unbeschränkt steuerpflichtige Person geleistet werden. 
 
Fremdsprachenassistenten  
Zuwendungen aufgrund des Fulbright-Abkommens (§ 3 Nummer 42 EStG) sowie Stipendien i. S. d. § 3 
Nummer 44 EStG an ausländische Fremdsprachenassistenten.  
 
Gesetz über die Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungs-
maßnahmen im Beitrittsgebiet (Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz) 
Zahlungen an den Betroffenen nach diesem Gesetz.  

 
Härtefallhilfen für Privathaushalte wegen stark gestiegener Energiekosten für nicht leitungsgebundene 
Energieträger  
 
Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG) 
Zahlungen für die Entschädigung von Zeuginnen und Zeugen nach § 19 JVEG sowie von Dritten nach § 23 
Absatz 2 JVEG. 
 
Reisekostenerstattung für ausländische Vortragende oder Gastdozenten, wenn zusätzlich kein Honorar 
gezahlt wird (reine Auslagenerstattung) 
 
Rückerstattung bei Überzahlung oder nachträglicher Ermäßigung von Gerichtskosten oder Prüfungs-
gebühren 
 
Unterhaltssicherungsgesetz (USG)  
Zahlungen nach § 6 USG, die für einen Zeitraum von nicht mehr als einem Kalenderjahr geleistet werden 
und weniger als 3.000 EUR betragen. 
 
Zahlungen im Bereich der Justiz 
- Zahlungen nach § 43 StVollzG oder vergleichbaren landesrechtlichen Regelungen an Strafgefangene, 

wenn sie einen Betrag von 10.000 EUR pro Kalenderjahr nicht übersteigen, 
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- Erstattung der notwendigen Auslagen des Angeklagten bei einem Freispruch, Ablehnung der Eröff-
nung der Hauptverhandlung oder bei Einstellung des Verfahrens (§§ 467, 467a StPO), 
 

- Auszahlung von im Rahmen der Vermögensabschöpfung eingezogenen Vermögenswerten,  
 

- Weiterleitung oder Rückzahlung einer Sicherheitsleistung bzw. Hinterlegungen, 
 

- Weiterleitung der durch den Gerichtsvollzieher durchgesetzte Zahlungen des Schuldners an den Gläu-
biger,  
 

- Auszahlung von Zwangsversteigerungserlösen durch das Vollstreckungsgericht,  
 

- Steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach § 3 Nummer 12 Satz 1 EStG, die von den Gerichten an 
ihre Mitglieder und deren Stellvertreter gezahlt werden, 
 

- Zahlungen im Rahmen der Bewährungshilfe an Probanden und Probandinnen, 
 

- Entschädigungszahlungen, die echten Schadenersatz darstellen: 
 
- Schadensersatzansprüche aus öffentlich-rechtlichem Verwahrvertrag (§§ 280, 688 BGB), 

 
- Entschädigungszahlungen wegen konventionswidriger Haft (Art. 5 EMRK), 

 
- Entschädigungsansprüche wegen der überlangen Dauer von Gerichtsverfahren (§ 198 GVG) und 

 
- Entschädigungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen 

(StrEG). 

 

 

 


